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Beschlussvorlage 
 
EGem Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 874/2022 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Amt für Gemeindeentwicklung Datum: 30.05.2022 
Bearbeiter: Claudia Wittke Wahlperiode 2019 - 2024 

 

Beratungsfolge Termin Abstimmung   Ja | Nein | Enthaltung 

Ortschaftsrat Schelldorf 22.06.2022 
nicht empfohlen 
mit Hinweis s. Seite 2 

  0  |   3    |   0 

Ausschuss für Bau, Umwelt, 
Wirtschaft und Verkehr 

22.06.2022 abw. Beschluss, s. Seite 2   8  |   0    |   1 

Haupt-, Finanz- und 
Vergabeausschuss 

27.06.2022 abw. Beschluss, s. Seite 2   7  |   2    |   0 

Stadtrat 06.07.2022 abw. Beschluss, s. Seite 2 13  |   7    |   0 

 
Betreff: Zurückstellung des Erwerbs des 2. Grundstücks in Schelldorf 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Zurückstellung des Erwerbs des 2. Grundstücks in Schelldorf. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

x Ja  Nein 

Jahr 2022  
600 EUR Produkt-Konto: 11171-4541000 

ggf. Stellungnahme Kämmerei  

 
Anlagen: Antrag WG Zukunft v. 17.05.2022  
 

 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung: 
 
Die WG Zukunft beantragt mit Schreiben vom 17.05.2022 die Aufnahme des 
Tagesordnungspunktes „Zurückstellung des Erwerbs des 2. Grundstücks in Schelldorf“ nach 
§ 53 Abs. 5 S. 2 KVG LSA zur Beratung und Beschlussfassung.  
Verwiesen wird von der WG Zukunft in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen des 
Bürgermeisters zur BV 817/2022 am 16.05.2022. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Grundsätzlich betrifft der Sachverhalt die Entscheidungshoheit des Bürgermeisters nach § 
10 Abs. 2 der Hauptsatzung der EGem. Der Stadtrat hat jedoch die Befugnis die an 
Ausschüsse oder Bürgermeister lt. Hauptsatzung übertragenen Aufgaben an sich zu ziehen. 
 
 
 
Hinweis aus der Ortschaftsratssitzung Schelldorf vom 22.06.2022 
Ortsbürgermeister: Die Ortschaft Schelldorf übernimmt die Notarkosten und die 
Umschreibungskosten beim Grundbuchamt. Da das Grundstück nichts kostet und die 
Ortschaft den Eigenanteil von 4.000 Euro auch übernimmt, wird der Haushalt insgesamt mit 
0 Euro belastet.  
 
 
Änderungsantrag aus der Bauausschusssitzung vom 22.06.2022 
Änderung des Beschlussvorschlages von Frau Braun und Herr Nagler: 
Der Stadtrat beschließt, dass 2. Grundstück in Schelldorf grundsätzlich nicht erwerben. 
Abstimmung Antrag:  8x Ja,  0x Nein,  1x Enthaltung 
 

Abstimmung über die BV 874/2022, mit der Änderung: 
Abstimmungsergebnis:  8xJa,  0x Nein,  1x Enthaltung 
 
 
Änderungsantrag aus der Hauptausschusssitzung vom 27.06.2022 
Herr Nagler stellt den Änderungsantrag: 
Der Stadtrat beschließt, dass 2. Grundstück in Schelldorf grundsätzlich nicht zu erwerben. 
Abstimmung Antrag:  7x Ja,  2x Nein,  0x Enthaltung 
 

Abstimmung über die BV 874/2022, mit der Änderung: 
Abstimmungsergebnis:  7xJa,  2x Nein,  0x Enthaltung 
 
 
Änderungsantrag aus der Stadtratssitzung vom 06.07.2022 
Änderungsantrag: 
Der Stadtrat beschließt, dass 2. Grundstück in Schelldorf grundsätzlich nicht zu erwerben. 
Abstimmung Antrag:  11x Ja,  7x Nein,  2x Enthaltung 
 

Abstimmung über die BV 874/2022, mit der Änderung: 
Abstimmungsergebnis:  13xJa,  7x Nein,  0x Enthaltung 
 


	FLD_VONAME
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	Beschluß
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage
	Sachverhalt

